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Mitteilung des Zentralverbandes

Erhöhung der
Traktorhaftpflichtprämie

Der Tagespresse konnte Mitte September

entnommen werden, dass auf Anfang
1968 die Haftpflichtprämien für
landwirtschaftliche Traktoren brutto um über 30%
auf 99 Franken erhöht würden. Die bäuerlichen

Organisationen, welche sich mit
Versicherungsfragen beschäftigen, intervenierten

deswegen bei der Unfalldirektorenkonferenz

und verlangten Aufklärung. Der
Antwort der Unfalldirektorenkonferenz ist u.a.

folgendes zu entnehmen:

«Im Grunde genommen hätten die
Prämien schon für 1967 erhöht werden sollen.
Die Massnahme wurde jedoch, nicht
zuletzt auf Betreiben des Eidgenössischen
Versicherungsamtes, um ein Jahr
hinausgeschoben. Für 1968 liess sie sich nun
nicht mehr vermeiden. Dabei machen die
Versicherer erneut eine Konzession an die
Landwirtschaft, indem sie sich für den
Moment mit einer teilweisen Sanierung
begnügen. In der Tat hätte nach der
Statistik eine massivere Prämienerhöhung
Platz greifen sollen.

Die neue Grundprämie beträgt für die
gesetzlichen Minimalsummen Fr. 99.—, also
32 % mehr als in den letzten sieben Jahren.

Es wäre indessen verfehlt, nur die
Entwicklung der Grundprämie zu verfolgen und

die im Durchschnitt pro Traktor bezahlte
bzw. zu zahlende Nettoprämie zu vernachlässigen.

Diese Nettoprämie betrug 1961

dank dem Bonus für schadenfreien Verlauf
lediglich Fr. 65.40. Sie sank in der Folge
bis auf Fr. 52.30 im Jahre 1966. Nach
durchgeführter Sanierung wird sie 1968 auf Fr.

65.60 steigen, aber praktisch nicht mehr
betragen als 1961. Dabei ist zu berücksichtigen,

dass zahlreiche Halter vom erhöhten
Maximalbonus, der nunmehr 50 % beträgt,
profitieren werden.

Die Erhöhung der Grundprämie ist also
nicht nur durch Schadenentwicklung
notwendig geworden, sondern ebensosehr
durch das bonusbedingte Absinken der
durchschnittlichen Nettoprämie, eine
Entwicklung, die wohl für die Traktorhalter
sehr willkommen war, nicht aber für die
Versicherer, v/eil leider die Kompensation,
die man auf der Schadenseite gesamthaft
hätte erwarten dürfen, ausblieb. Tatsächlich

steht der verminderten Prämie ein
erhöhter Schadenaufwand gegenüber, sodass
man sich über die derzeitige sehr ungünstige

Ertragslage nicht wundern muss.»
Die Angelegenheit soll an einer

Aussprache mit Vertretern der UDK besprochen

werden. Für den einzelnen Traktorhalter

gilt es vorderhand, alles daran zu

setzen, um Haftpflichtfälle zu vermeiden.
Nur wenn die Zahl der Schäden gegenüber
heute reduziert werden kann, darf auch auf
eine Prämienermässigung gehofft werden.

Maiskolben und Getreide
mahlen Sie,
Kartoffeln, Gras, Rüben, Silage, Heu
usw. musen Sie vorteilhaft mit der

Delphin-
Universalmühle
Generalvertretung:
A. C. HARTMANN, 2501 BIEL
Landmaschinen, Tel. (032) 4 79 56

Mühlen — Mischer — Muser

Gratis heizen!
Altöl verbrennen im
KROLL-Ofen.
russfrei
geruchlos
automatisch

Gratis Prospekte
direkt vom Importeur
CHARLES KNIGGE
Industriebedarf
Postfach 2657
8023 Zürich
Telefon (051) 46 42 66

Grossisten gesucht
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